
3. Ausfertigung

Gemeinde Lauchringen erunq
Landkreis Waldshut

^ci; § 13 t^augesetzbucfi
Satzung

zurÄnderung des Bebauungsplanes "Am Landvogtweg II. BA",
Gemarkung Unterlauchringen

in einem Teilbereich (Grundstück Flurstück-Nr. 302/1)

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches und des § 74 der Landesbauordnung
für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Lauchringen in seiner öffentl.
Sitzung am 25. Juli 1996 die Änderung des Bebauungsplanes

Am Landvogtweg II.BA, angezeigt am 30. Dez. 1993

als Satzung beschlossen.

§1

Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung "Am Landvogtweg
II.BA" betrifft das Grundstück Flurstück-Nr. 302/1.

§2

Bestandteil der Änderung des Bebauungsplanes

Bestandteil dieser Satzung ist der zeichn. Teil vom 04.06.96 mit Eintrag der
geänderten Baugrenze im Geltungsbereich der Änderung.
Die übrigen Bestimmungen des Bebauungsplanes behalten ihre Gültigkeit.

§3

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 74 LBO handelt, wer den aufgrund von § 73
LBO in Verbindung mit § 9 BauGB ergangenen Bestandteilen dieser Satzung
zuwiderhandelt.
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§4

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit der Bekanntmachung in Kraft.

Lauchringen, den 2

)ld Schmidt

liirgermeister

erung

vom ^ 5. Juli

_..ugeseizbuch
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Begründung

Das Baugrundstück westl. der Wendeplatte ist gemäß Bebauungsplan mit
einem Einzel- oder Doppelhaus bebaubar. Der im zeichn. Teil eingetragene
Baugrenzen-Versatz, wirkt sich auf die Grundrißgestaltung eines Einzelhauses
sehr ungünstig aus. Zur Realisierung eines Einzelhauses ist deshalb die
Änderung des Bebauungsplanes mit Neufestsetzung der Baugrenze erforder
lich. Städtebauliche Gründe stehen dieser geringfügigen Änderung nicht
entgegen. Ebenso werden nachbarliche Belange nicht berührt.

Lauchringen, den 2 IL Feb. 1997

old Schmidt

rgermeister




